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A. Einleitung
In der Bundesrepublik Deutschland hat der Wald 
einen Flächenanteil von etwa 30 %. Besonders in 
Ballungsgebieten besteht die Tendenz, den Wald 
zugunsten von Bau- oder Verkehrsflächen weiter 
zurückzudrängen. Umgekehrt führt die Umstruk
turierung der Landwirtschaft dazu, daß in ohne
hin waldreichen Gegenden, z.B. in den Mittelge
birgen, die Aufforstungen zunehmen. 
Verschiebungen im Verhältnis der bewaldeten zu 
den unbewaldeten Flächen können sich in ver
schiedener Hinsicht aus wirken. Das gilt nicht nur 
für die Beseitigung von Wald, sondern auch für 
die Erstaufforstung, die die Nutzung der Nach
bargrundstücke beeinträchtigen kann, insbeson
dere aber — und dies ist im vorliegenden Zusam
menhang von Interesse — mit den Zielen des Na
turschutzes und der Landschaftspflege in Konflikt 
geraten kann. Der Bundesgesetzgeber hat den 
Ländern daher vorgeschrieben, Waldumwand
lungen und Erstaufforstungen einem Genehmi
gungsvorbehalt zu unterwerfen (§§ 9, 10
BWaldG). Besondere Bedeutung gewinnen die 
damit zusammenhängenden Fragen dadurch, daß 
Erstaufforstungen erheblich stärker als bisher 
subventioniert werden sollen (EG-Verordnung 
Nr. 2080/92, Abi Nr. L 215/96). Diese Förderung 
soll primär zur Lösung von Strukturproblemen 
der Landwirtschaft beitragen, indem die betroffe
nen Flächen nicht nur vorübergehend „stillge
legt“, sondern auf unabsehbare Zeit der landwirt
schaftlichen Produktion entzogen werden. Zu
gleich hat die Vermehrung der Waldflächen posi
tive Wirkungen für den Klimaschutz (Bindung 
von Kohlendioxid) und den Wasserhaushalt, und 
sie erhöht den Selbstversorgungsgrad beim Roh
stoff Holz.
Nach Art. 16 Abs. 2 BayWaldG darf die Erlaub
nis zur Erstaufforstung u.a. dann versagt werden, 
wenn die Aufforstung Plänen nach Art. 3 BayNat- 
SchG widerspricht, durch die Aufforstung we
sentliche Belange der Landeskultur oder des Na
turschutzes und der Landschaftspflege gefährdet 
werden oder der Erholungswert der Landschaft 
beeinträchtigt wird. Auf den ersten Blick könnte 
man versucht sein, in dieser Vorschrift eine ab
schließende Regelung der Frage zu sehen, welche 
Rolle Naturschutz und Landschaftspflege bei der 
Erstaufforstung spielen. Bei genauerer Betrach
tung trifft das jedoch nicht zu.
Zunächst sind die Vorschriften des Naturschutz
rechts dahingehend zu überprüfen, inwieweit sie 
auch die Erstaufforstung erfassen. Anschließend 
ist zu klären, in welchem Verhältnis diese Vor
schriften zu dem Genehmigungserfordernis des
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Art. 16 BayWaldG stehen. Schließlich soll ver
sucht werden, die Anforderungen des Natur
schutzrechts, soweit dies in einer etwas verallge
meinernden Form möglich ist, darzustellen. Den 
Abschluß bilden Überlegungen zur praktischen 
Durchführung.

B. Erstaufforstung und Naturschutzrecht
1. Schutzverordnungen
Im Naturschutzgebiet sind alle Veränderungen 
verboten (Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG, § 13 Abs. 2 
NatSchG). Darunter fallen auch Erstaufforstun
gen; diese werden meistens von der Schutzverord
nung in dem Katalog der verbotenen Verände
rungen noch eigens erwähnt.
Im Landschaftsschutzgebiet hängt es vom Cha
rakter des Gebiets und den jeweiligen Schutz
zwecken (Art. 10 Abs. 2 BayNatSchG, § 15 
Abs. 2 BNatSchG) ab, ob Erstaufforstungen von 
den Verboten bzw. vom Genehmigungsvorbehalt 
der Landschaftsschutzverordnung erfaßt werden. 
Das trifft häufig zu, weil Erstaufforstungen Aus
wirkungen auf das Landschaftsbild und den Na
turhaushalt haben und daher in Konflikt mit den 
von der Landschaftsschutzverordnung verfolgten 
Naturschutzzielen gelangen können. Daher nen
nen die Landschaftsschutzverordnungen im Kata
log der erlaubnispflichtigen Handlungen meist 
ausdrücklich auch die Erstaufforstung. Die Er
laubnis ist (zwingend) zu versagen, wenn die Erst
aufforstung den Schutzzwecken des Landschafts
schutzgebiets widerspricht. Landschaftsschutz
verordnungen enthalten häufig eine Ausnahme
regelung, wonach die land- und forstwirtschaftli
che Bodennutzung unberührt bleibt. Diese privi
legiert — wie die Klausel in § 8 Abs. 7 BNatSchG/ 
Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG — nur die ausgeübte 
Bodennutzung, nicht aber den Übergang von ei
ner Nutzungsart zur anderen, also auch nicht die 
Erstaufforstung(l).
In Einzelfällen können auch Naturdenkmale und 
geschützte Landschaftsbestandteile (Art. 9, 12 
BayNatSchG, §§ 17, 18 BNatSchG) durch eine 
Erstaufforstung verändert werden mit der Folge, 
daß die Schutzbestimmungen einschlägig sind.

2. Biotopschutz
Nach Art. 6 d Abs. 1 BayNatSchG sind alle Maß
nahmen erlaubnispflichtig, die zu einer Zerstö
rung oder Veränderung des charakteristischen 
Zustands der dort genannten Naß- und Feuchtflä
chen bzw. Mager- und Trockenstandorte führen 
können. Erstaufforstungen auf solchen Flächen 
erfüllen in aller Regel diesen Tatbestand.

3. Eingriffsregelung
Mit der Eingriffsregelung (Art. 6 ff BayNatSchG, 
§ 8 BNatSchG) verfolgt der Gesetzgeber das Ziel,
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Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild flächendeckend — d.h. auch au
ßerhalb besonders geschützter Gebiete und Bio
tope — zu erfassen und den Anforderungen des 
Naturschutzrechts zu unterwerfen. Eingriff ist 
nach der gesetzlichen Definition jede Verände
rung der Gestalt oder Nutzung von Grundflä
chen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus
halts oder das Landschaftsbild erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigen kann. Der erste Teil 
dieses Tatbestands ist bei der Erstaufforstung 
stets verwirklicht, denn sie verändert Gestalt und 
Nutzung der Fläche. Ob sie zu einer nachhaltigen 
Beeinträchtigung von Naturhaushalt oder Land
schaftsbild führen kann und damit einen Eingriff 
mit den entsprechenden gesetzlichen Verpflich
tungen des Verursachers darstellt, ist eine Frage 
des Einzelfalls. Die sog. Landwirtschaftsklausel 
(§ 8 Abs. 7 BNatSchG, Art. 6 Abs. 2 BayNat- 
SchG) schließt die Anwendung der Eingriffsrege
lung auf Erstaufforstungen nicht aus, denn sie gilt 
nicht beim Wechsel der Nutzungsart(2).

C. Verhältnis der Erstaufforstungsgenehmigung 
zu den naturschutzrechtlichen Vorschriften

Insbesondere forstrechtliche Autoren befürwor
ten eine eingeschränkte Geltung des Naturschutz
rechts für Erstaufforstungen. Daß die Genehmi
gungsfähigkeit einer Erstaufforstung von Planun
gen des Naturschutzes i.S.v. Art. 3 BayNatSchG 
abhängt, legt Art. 16 BayWaldG selbst fest. Was 
dagegen die Beachtung der naturschutzrechtli
chen Eingriffsregelung betrifft, wird die Auffas
sung vertreten, die waldrechtliche Erlaubnis
pflicht sei eine Spezialregelung. Darüber hinaus 
verdränge sie sogar die Regelungen einer Land
schaftsschutzverordnung, soweit diese Erstauf- 
forstungen betreffend). Dies hätte zur Folge, daß 
die Belange des Naturschutzes in diesen Fällen al
lein nach Maßgabe des Art. 16 Abs. 2 BayWaldG 
berücksichtigt werden können. Wann wesentliche 
Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege gefährdet werden oder der Erholungswert 
der Landschaft beeinträchtigt wird, würde sich 
dann nicht aus einer unmittelbaren Anwendung 
der genannten naturschutzrechtlichen Vorschrif
ten ergeben, sondern diese könnten lediglich zur 
Konkretisierung des waldrechtlichen Erlaubnis
vorbehaltes dienen. Ebenso könnten spezielle na
turschutzrechtliche Instrumentarien -  z.B. das 
Vermeidungs- und Ausgleichsgebot der Eingriffs
regelung — nicht herangezogen werden. Nicht be
zweifelt wird von den Vertretern dieser Auffas
sung im allgemeinen die Geltung von Natur
schutz- und Nationalparkverordnungen, während 
eindeutige Aussagen zu Naturdenkmalen und ge
schützten Landschaftsbestandteilen [§§ 17, 18 
BNatSchG, Art. 9, 13 BayNatSchG fehlen(4)]. 
Dieser Auffassung liegt ein unzutreffendes Ver
ständnis des Naturschutzrechts zugrunde. Das 
Naturschutzrecht ist gegenüber anderen Rechts
gebieten gleichrangig. Selbst wenn im Einzelfall 
der Regelungsgegenstand des Naturschutzrechts 
und der anderen Vorschriften (teilweise) iden
tisch sein sollte, bleibt der unterschiedliche 
Normzweck des Naturschutzrechts gegenüber 
dem sonstigen Recht von Bedeutung(5). Für das 
Verhältnis von Naturschutzrecht und Waldrecht 
bedeutet dies folgendes: Das Naturschutzrecht

gilt flächendeckend, und zwar im besiedelten wie 
im unbesiedelten Bereich (§ 1 Abs. 1 BNat
SchG). Es gilt für Waldflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 
BNatSchG) ebenso wie für unbewaldete Berei
che, wie auch die Sonderregelungen für die forst
wirtschaftliche Bodennutzung (§ 1 Abs. 3, § 8 
Abs. 7 BNatSchG, Art. 6 Abs. 2 BayNatSchG) 
zeigen(6). Die Zielrichtung des Waldrechts geht 
nur teilweise mit den Zielen von Naturschutz und 
Landschaftspflege (§§ 1,2 BNatSchG) konform, 
insbesondere was einige Gesichtspunkte des Na
turhaushalts und der Erholungsvorsorge betrifft. 
Mindestens mit dem gleichen Gewicht verfolgt 
das Waldgesetz wirtschaftliche Zielsetzungen 
(vgl. Art. 1 BayWaldG). Im Gegensatz dazu ist 
das Naturschutzrecht allein auf die Verfolgung 
seiner Ziele ausgerichtet. Es stellt dazu verschie
dene Mittel wie Schutzverordnungen, Biotop
schutzvorschriften, die Eingriffsregelung usw. be
reit. In diesen Vorschriften kommen das Gewicht 
der Naturschutzbelange und die Mittel zu ihrer 
Durchsetzung in spezifischer Weise zum Aus
druck. So ist z.B. die Erstaufforstung nach einer 
Landschaftsschutzverordnung zwingend zu unter
sagen, wenn sie einen Verbotstatbestand erfüllt. 
Art. 16 Abs. 2 WaldG schreibt dies nicht so strikt 
vor. Der Verursacher eines Eingriffs in Natur und 
Landschaft hat Pflichten, welche über die nach 
anderen Gesetzen möglichen Auflagen hinausge
hen; im Fall des Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG ist 
der Eingriff zwingend zu untersagen.
Die Vorstellung, Art. 16 BayWaldG sei bezüglich 
der Erstaufforstungsgenehmigung eine Spezial
vorschrift gegenüber der — übrigens später in 
Kraft getretenen — Eingriffsregelung (Art. 6 ff. 
BayNatSchG) und gegenüber sämtlichen — auch 
den erst künftig in Kraft tretenden (?) — Land
schaftsschutzverordnungen, ist daher nicht rich- 
tig(7). Es fehlt auch eine schlüssige Begründung 
dafür, wieso das Waldrecht gerade im Fall der Er
staufforstung — es besteht noch kein Wald i.S.d. 
Waldgesetzes — die Geltung naturschutzrechtli
cher Vorschriften inhaltlich und was die Entschei
dungsbefugnisse betrifft abschwächen könnte. 
Die naturschutzrechtlichen Schutzverordnungen 
etwa schaffen ihrerseits besondere Regelungen, 
indem sie bestimmte Flächen zum Zweck eines 
„besonderen Schutzes“ i.S.v. § 13 ff BNatSchG 
einer auf das jeweilige Schutzgebiet zugeschnitte
nen Regelung unterwerfen, die durch Abwägung 
des Schutzzweckes und seiner Erfordernisse ge
gen die Belange der Grundstücksnutzer zustande
kommt.
Für die Eingriffsregelung gilt nichts anderes. 
Fachgesetzliche Genehmigungsvoraussetzungen 
werden nicht als Spezialregelungen gegenüber 
der Eingriffsregelung angesehen, sondern umge
kehrt sind alle vorhandenen Rechtsmaterien, die 
in der Sache Eingriffe in Natur und Landschaft 
(i.S.v. § 8 BNatSchG) behandeln, durch die An
forderungen der naturschutzrechtlichen Ein
griffsregelung ergänzt und überlagert worden(8). 
Alles andere stünde auch im Widerspruch zu § 8 
BNatSchG. Dort ist durch Bundesrahmenrecht 
bindend(9) definiert, was unter einem Eingriff zu 
verstehen ist und welches seine Rechtsfolgen 
sind. Landesrecht kann dahinter nicht Zurückblei
ben, abgesehen vom hier nicht einschlägigen Fall 
des § 8 Abs. 8 BNatSchG. Das bedeutet, daß die
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Eingriffsregelung des Landesnaturschutzrechts 
nicht so verstanden werden kann, daß sie bei Erst
aufforstungen durch das dem Waldrecht ver
drängt wird. Denn der Erlaubnistatbestand in 
Art. 16 Abs. 2 BayWaldG enthält nicht die in § 8 
BNatSchG genannten Kriterien. Es fehlt sowohl 
die Vermeidungs- und Ausgleichspflicht des Ver
ursachers, als auch die Pflicht zur Untersagung 
der Erstaufforstung, wenn sie zu nicht ausgleich
baren Beeinträchtigungen von Natur und Land
schaft führt und die Naturschutzbelange vorran
gig sind. Ein Verständnis des Art. 16 BayWaldG 
als „Spezialvorschrift“ gegenüber der Eingriffsre
gelung ist schon deshalb ausgeschlossen(lO).
Erst recht ist die gesetzliche Erlaubnispflicht nach 
Art. 6 d BayNatSchG für Erstaufforstungen in 
den dort genannten Biotopen neben Art. 16 Bay
WaldG zu vollziehen und nicht nur als Abwä
gungsmaterial im Rahmen der waldrechtlichen 
Erlaubnisentscheidung von Bedeutung. Übrigens 
geht auch diese Vorschrift insofern über Art. 16 
BayWaldG hinaus, als die Verpflichtung zu Ver
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen besteht 
und bei Vorrang der Naturschutzbelange das Vor
haben zwingend zu untersagen ist.
Die Rechtsprechung hat bisher kein Problem dar
in gesehen, Erstaufforstungen an einer vorhande
nen Landschaftsschutzverordnung zu messen und 
der danach bestehenden Erlaubnispflicht zu un- 
terwerfen(ll). Auch wird die Eingriffsregelung 
neben der Erstaufforstungsgenehmigung ange
wandt, wobei im einzelnen der unterschiedliche 
Wortlaut des Landeswaldrechts eine Rolle 
spielt(12).
Die genannten naturschutzrechtlichen Entschei
dungen sind im Rahmen des waldrechtlichen Er
laubnisverfahrens zu treffen (vgl. Art. 6d Abs. 1 
Satz 2, 6b Abs. 1 Satz 1 und 13a Abs. 2 BayNat
SchG). Dadurch wird das Verfahren vereinfacht. 
Der Antrag wird beim zuständigen Landwirt
schaftsamt gestellt (Art. 42 Abs. 1 BayWaldG). 
Im Genehmigungsverfahren ist die Naturschutz
behörde zu beteiligen und ihr Benehmen bzw. ihr 
Einvernehmen (im Fall des Art. 13a Abs. 2 Bay
NatSchG) herzustellen.
Als Ergebnis ist festzuhalten, daß das Natur
schutzrecht nicht nur als Hilfsmittel zur Konkreti
sierung der in Art. 16 Abs. 2 BayWaldG genann
ten Belange dient, sondern unmittelbar mit sei
nen spezifischen — über das Waldgesetz hinausge
henden — Rechtsfolgen und Beteiligungspflich
ten anzuwenden ist. Selbst wenn auf der Tatbe
standsseite eine Gefährdung wesentlicher Belan
ge des Naturschutzes i.S.v. Art. 16 Abs. 2 Bay
WaldG bzw. eine Beeinträchtigung des Erho
lungswerts der Landschaft stets angenommen 
wird, sobald eine Beeinträchtigung von Natur
haushalt, Landschaftsbild oder Naturgenuß nach 
den entsprechenden Vorschriften des Natur
schutzrechts möglich ist, würde Art. 16 Abs. 2 
BayWaldG mit seinem Versagungsermessen hin
ter den Rechtsfolgen des Naturschutzrechts viel
fach Zurückbleiben.
Ungeachtet dessen läßt sich bei überschlägiger 
Betrachtung die Einschätzung wagen, daß wohl, 
häufig die Anwendung beider Rechtsmaterien zu 
übereinstimmenden Ergebnissen führen wird, so
fern sie die Naturschutzbelange gebührend be
rücksichtigt. Umsomehr sollte das Augenmerk 
dann der Frage gelten, wie brauchbare Maßstäbe

für die Beurteilung einer gehäuft zu erwartenden 
Erstaufforstungstätigkeit unter Naturschutzge
sichtspunkten gewonnen werden können.

D. Maßstäbe für die Beurteilung von
Erstaufforstungen nach Naturschutzrecht

Sollte darüber ein Konsens Zustandekommen, so 
würde dies allen Beteiligten die erwünschte Si
cherheit bei der Einschätzung von Erstauffor
stungsanträgen bringen. Die Subventionierung 
von Erstaufforstungen wird möglicherweise einen 
Antragsdruck und damit verbunden den Ruf nach 
rascher Entscheidung zur Folge haben. Einer 
mehr oder weniger pauschalen Befürwortung von 
Erstaufforstungsanträgen stehen allerdings die 
durch das Naturschutzrecht zu wahrenden öffent
lichen Belange und die daraus resultierende Not
wendigkeit verschiedener Einschränkungen bzw. 
Modifikationen der Aufforstungstätigkeit entge
gen.
Welche Maßstäbe das Naturschutzrecht an Erst
aufforstungen anlegt, ergibt sich aus seinen Zie
len und Grundsätzen (§§ 1,2 BNatSchG und er
gänzendes Landesrecht ), auf deren Grundlage 
der Vollzug der einschlägigen Bestimmungen, die 
oben bereits angesprochen wurden, im konkreten 
Einzelfall erfolgt. Diese Zielsetzungen und die ih
nen zugrundeliegenden naturschutz-fachlichen 
Überlegungen verbieten eine Lösung des Pro
blems in der Weise, daß man Erstaufforstungen 
lediglich als Wiederherstellung eines vor Jahrhun
derten vorhandenen „Naturzustandes“ betrach
tet; derart vereinfachen läßt sich die Sache nicht, 
zumal es näherer Untersuchung bedürfte, inwie
weit die seinerzeitigen Wälder mit den heutigen 
vergleichbar sind(13). Gegenstand des Natur
schutzrechts sind Natur und Landschaft in ihrer 
jeweils Vorgefundenen Ausprägung, was sich 
auch daran zeigt, daß § 1 Abs. 1 BNatSchG die 
Natur sogar im besiedelten Bereich schützt. Aus
gangspunkt des Naturschutzrechts ist also die na
türliche und historisch gewachsene Artenvielfalt 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG) einerseits und die 
durch den Menschen vielfältig beeinflußte Land
schaft andererseits. Das bedeutet nicht, daß jede 
Veränderung der gegenwärtigen Verteilung von 
bewaldeten und nicht bewaldeten Flächen den 
Zielen des Naturschutzrechts widerspräche. Viel
mehr ist eine differenzierte Betrachtung erforder
lich. Dabei sind je nach dem Standort der vorge
sehenen Erstaufforstungen die berührten Belan
ge des Naturschutzes zu erfassen und zu bewer
ten. Zielsetzungen wie die Erhaltung und Verbes
serung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
in Verbindung mit dem Gebot, die Natur nicht 
nur zu schützen und zu pflegen, sondern sie auch 
zu entwickeln (§ lAbs. 1 BNatSchG), können im 
Einzelfall zu der Einschätzung führen, daß eine 
Erstaufforstung unter gewissen Bedingungen aus 
Sicht des Naturschutzrechts sogar erwünscht er
scheint. Andererseits kann eine Erstaufforstung 
die Belange des Schutzes der vorhandenen Pflan
zen- und Tierwelt, insbesondere des Biotop- und 
Artenschutzes erheblich beeinträchtigen, aber 
auch das Ziel, die Vielfalt, Eigenart und Schön
heit von Natur und Landschaft zu sichern und hi
storische Kulturlandschaften von besonders cha
rakteristischer Eigenart zu erhalten (vgl. § 1 
Abs. 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 1, 10 und 13 BNat
SchG).
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Es wäre zweckmäßig, die Prüfung der damit zu
sammenhängenden Fragen nicht alleine dem je
weiligen Einzelgenehmigungsverfahren zu über
lassen, sondern Leitlinien zu entwickeln, die für 
bestimmte, häufiger vorkommende Situationen 
als Entscheidungshilfe dienen und den Verwal
tungsvollzug entlasten und gleichmäßig gestalten 
können. U.U. kann aus Sicht des Naturschutz
rechts im Einzelfall gerade eine koordinierte, auf 
zusammenhängende Flächen konzentrierte Auf
forstungstätigkeit eher akzeptabel sein als eine 
ungesteuerte Häufung relativ kleiner Erstauffor
stungsflächen. Prioritäten des Naturschutzes sind 
dabei beispielsweise:
1. Biotope (Art. 6d BayNatSchG, § 20c BNat- 
SchG) und sonstige für Naturhaushalt einschließ
lich der Tier- und Pflanzenwelt wichtige Flächen 
sind grundsätzlich freizuhalten, ebenso Natur
denkmale und geschützte Landschaftsbestandtei
le. Der Standort der Aufforstung muß unter Be
rücksichtigung von Planungen des Naturschutzes 
(Landschaftsplanung, Arten- und Biotopschutz
programm) geeignet sein.
2. Der Bewaldungsgrad des betroffenen Natur- 
raumes darf unter den Gesichtspunkten Natur
haushalt (Erhaltung von Freiflächen) und Land
schaftsbild und Erholungsfunktion (Naturgenuß) 
einen bestimmten Anteil nicht überschreiten. 
Aussichtspunkte, Wiesentäler usw. sind offenzu
halten.
3. Auswahl der Baumarten entsprechend dem 
Standort und dem Naturraum, Waldränder von 
ausreichender Tiefe und naturnaher Gestaltung, 
landschaftsgerechte Grenzziehung der Erstauf
forstungsfläche unter Berücksichtigung vorhan
dener Vegetationsbestände. Gestaltung der 
Waldwege unter Berücksichtigung der Erho
lungsfunktion.
Wie hoch das Gewicht dieser und weiterer Belan
ge des Naturschutzes ist und wie es sich auf die 
Entscheidung über den Erstaufforstungsantrag 
auswirkt, hängt u.a. von den anzuwendenden 
Vorschriften ab. Hierzu ein grober Überblick:
1. Pläne i.S.v. Art. 3 BayNatSchG (Landschafts
programm, Landschaftsrahmenplan, Land
schaftspläne) rechtfertigen, sofern sie nach den 
einschlägigen Vorschriften wirksam geworden 
sind (Art. 16 Abs. 4 BayLPIG; Art. 3 Abs. 2, 5 
BayNatSchG), die Ablehnung der Erstauffor
stung (Art. 16 Abs. 2 BayWaldG). Allerdings 
muß dem Plan eine hinreichen, konkrete Aussage 
zu entnehmen sein, daß auf bestimmten Flächen 
keine Erstaufforstungen erwünscht sind. Ist das 
der Fall, so wird der Erstaufforstungsantrag in der 
Regel abzulehnen sein. Denn die in Art. 16 Abs. 2 
BayWaldG genannten Ablehnungsgründe haben 
allein schon wegen ihrer Nennung im Gesetz be
sonderes Gewicht.
2. Im Naturschutzgebiet (§13 BNatSchG, Art. 7 
BayNatSchG) steht das generelle Veränderungs
verbot in aller Regel einer Erstaufforstung entge
gen. Ausnahmen hiervon dürften so selten sein, 
daß sie hier nicht erörtert zu werden brauchen, 
weil sie letztlich Pflege- und Entwicklungsmaß
nahmen gleichzusetzen wären.
3. Naturdenkmäler und geschützte Landschafts- 
bestandteüe (§§ 17,18 BNatSchG, Art. 9,13 Bay

NatSchG) kommen wegen ihrer Schutzzwecke 
praktisch nicht als Aufforstungsflächen in Be
tracht.
4. Im Landschaftsschutzgebiet (§ 15 BNatSchG, 
Art. 10 BayNatSchG; entsprechend in der Schutz
zone eines Naturparks) hängt die Zulässigkeit ei
ner Erstaufforstung von den jeweiligen Schutz
zwecken und den darauf abgestimmten Verboten 
bzw. Genehmigungsvorbehalten ab. Wenn eine 
Erstaufforstung nach der Landschaftsschutzver
ordnung genehmigungspflichtig ist, so ist im Ein
zelfall zu prüfen, ob das Vorhaben negative Aus
wirkungen auf Naturhaushalt, Landschaftsbild 
und sonstige Schutzzwecke hat. Das muß nicht 
stets der Fall sein, die geschütze Eigenart einer 
Landschaft kann u.U. auch dann erhalten oder 
landschaftsgerecht weiterentwickelt werden, 
wenn Teilflächen aufgeforstet werden. Der Na
turhaushalt wird u.U. weniger belastet, wenn an 
die Stelle landwirtschaftlicher Intensivnutzung 
Wald tritt. So kann es in großflächigen Land
schaftsschutzgebieten landwirtschaftlich genutzte 
Flächen mit großen Schlägen geben, die auch un
ter dem Aspekt von Naturhaushalt und Land
schaftsbild gewinnen würden, wenn dort teilweise 
Wald entsteht. Allerdings würde das unter ande
rem voraussetzen, daß die Aufforstung mit 
Baumarten erfolgt, die zur Landschaft passen und 
daß die Aufforstung nicht durch ihre Form und 
Ausgestaltung das Landschaftsbild und Erho
lungswert per Saldo mehr beeinträchtigt als sie es 
bereichert (Gestaltung der Waldränder, Ausfor
mung der Grenzen usw.). Ist andererseits eine 
Heckenlandschaft in ihrer Eigenart geschützt, 
würde eine Aufforstung dem Schutzzweck zuwi
derlaufen und nach der Schutzverordnung nicht 
erlaubt werden können, ohne daß es dazu noch ei
ner Abwägung im Einzelfall bedürfte. Denn in 
diesem Fall wäre schlicht der Verbotstatbestand 
erfüllt. Dasselbe gilt z.B., wenn die geschützte Ei
genart einer Landschaft in einem dem bewegten 
Landschaftsrelief angepaßten Mosaik aus Äk- 
kern, Wiesen, Feldgehölzen und Waldstücken be
steht, das durch die Aufforstung verschwinden 
würde. — Aus der Rechtsprechung zum Land
schaftsschutzgebiet: Keine Aufforstung feuchter 
Streuwiesen(14) oder von Dauergrünland in einer 
Auenlandschaft, wo gefährdete Tierarten le- 
ben(15).
5. Was die durch Art. 6d BayNatSchG geschütz
ten Biotope (Feucht- und Trockenstandorte) be
trifft, so führt eine Aufforstung in aller Regel zu 
nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen mit der 
Folge, daß zwischen den Belangen des Natur
schutzes und zwischen den Belangen der Flächen
nutzung abzuwägen ist. Wegen des auch in der 
Rechtsprechung anerkannten großen Gewichts 
der Biotopschutzbelange(lö) auf diesen ohnehin 
nur mehr geringen Restflächen — nach § 20c 
BNatSchG, dessen Umsetzung in bayer. Lands
recht noch aussteht, der aber jedenfalls die Ausle
gung des Art. 6d BayNatSchG beeinflußt, können 
nur überwiegende Gemeinwohlbelange Biotop
beeinträchtigungen rechtfertigen — dürfte eine 
Erlaubniserteilung grundsätzlich nicht in Be
tracht kommen. Dafür spricht auch die Überle
gung, daß diese Biotope (sowie die weiteren in 
§ 20c BNatSchG genannten Flächentypen) stand
ortgebunden sind, während Aufforstungen auch
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auf anderen Flächen möglich sind. Soweit Flä
chen bisher nicht landwirtschaftlich genutzt wor
den (bzw. nicht nur vorübergehend stillgelegt) 
sind, wird die Förderung ihrer Aufforstung ohne
hin nicht von der Verordnung (EWG) Nr. 2080/92 
umfaßt.

6. Bei Anwendung der Eingriffsregelung (Art. 6 
ff. BayNatSchG) ist zu prüfen, ob die Aufforstung 
Naturhaushalt, Landschaftsbild oder Erholungs
funktion (den Naturgenuß) erheblich oder nach
haltig beeinträchtigen kann. Auch außerhalb von 
Landschaftsschutzgebieten ist also das Land
schaftsbild gegen negative Veränderungen durch 
nicht landschaftsgerechte Aufforstungen ge
schützt. Auch Belange des Naturhaushalts kön
nen unabhängig von einem besonderen Schutzsta
tus entgegenstehen. — Rechtsprechung zur Ein
griff sregelung: Keine Aufforstung feuchter Streu
wiesen wegen ihrer Bedeutung für den Natur- 
haushalt(17). Keine Aufforstung einer Wiese in 
unmittelbarer Nähe eines unter Naturschutz ste
henden Feuchtbiotops wegen Beeinträchtigung 
der Lebensbedingungen von Vögeln mit großflä
chigen Raumansprüchen(18). Aufforstung als ka
stenförmig vor den bestehenden Wald geschobe
ner Querriegel beeinträchtigt erheblich das Land
schaftsbild und bildet einen nicht genehmigungs
fähigen Eingriff (19).
Zu beachten ist, daß die Eingriffsregelung den 
Verursacher verpflichtet, vermeidbare Beein
trächtigungen von Natur und Landschaft zu un
terlassen (Art. 6a Abs. 1 BayNatSchG). Das kann 
im Einzelfall bedeuten, daß eine das Landschafts
bild als Fremdkörper beeinträchtigende -  weil 
z.B. als kompakter, dunkler, rechteckiger Körper 
erscheinende — Nadelholzaufforstung („Ver- 
schwarzwaldung“) schon unter diesem Aspekt 
nicht genehmigungsfähig ist, aber bei Auswahl 
anderer Baumarten und passender Ausgestaltung 
durchgeführt werden kann.
Wenn die Erstaufforstung im Einzelfall zu erheb
lichen oder nachhaltigen, unvermeidbaren und 
nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen von Na
turhaushalt oder Landschaftsbild führen kann, so 
ist nach Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG zwischen 
den Naturschutzbelangen und dem Interesse an 
der Erstaufforstung abzuwägen. Eine ähnliche 
Entscheidung ist im Vollzug des Art. 16 Abs. 2 
BayWaldG zu treffen, d.h. eine Ermessensausü
bung dahingehend, ob bei Gefährdung wesentli
cher Belange von Naturschutz und Landschafts
pflege die Erstaufforstung untersagt wird (wobei 
die Eingriffsregelung bei Vorrang der Natur
schutzbelange die Ablehnung zwingend vor
schreibt). Bei dieser Abwägung ist zu berücksich
tigen, daß an Erstaufforstungen zwar ein öffentli
ches Interesse bestehen kann (vgl. § 1 Abs. 1 
BWaldG), daß aber nach Art. 16 Abs. 2 Bay
WaldG gerade Gesichtspunkte von Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholungsvorsorge die 
Frage des Standortes und der Ausführung von 
Erstaufforstungen maßgeblich beeinflussen und 
infolge ihrer ausdrücklichen Nennung im Gesetz 
erhebliches Gewicht haben(20). Hinzu kommt, 
daß das wirtschaftliche Interesse aufforstungsbe
reiter Grundeigentümer seinen Hintergrund in 
der staatlichen Förderung hat, welche wiederum 
die Ziele des Naturschutzes nach § 3 Abs. 2 
BNatSchG zu unterstützen hat.

E. Praktische Durchführung
Es wäre zweckmäßig, Maßstäbe oder „Leitbil
der“ für Erstaufforstungen zu entwickeln, die auf 
die Besonderheiten des jeweiligen Naturraums 
zugeschnitten sind, ohne deshalb forsttechnische 
Belange und Nutzungsinteressen unvertretbar zu 
vernachlässigen. Anhand solcher Leitbilder lie
ßen sich einzelne Aufforstungsanträge beurtei
len. Die außer den naturschutzrechtlichen Fragen 
noch auftretenden Fragen des Grenzabstandes zu 
anderen Flächen (Art. 16 Abs. 3 BayNatSchG) 
würden sehr an Bedeutung verlieren, wenn aus
reichend breite Waldrandzonen — ohnehin ein 
Ziel des Naturschutzes — eingeplant werden und 
die darauf entfallenden Flächen auch finanziell 
gefördert würden.
Von praktischer Bedeutung sind die Probleme, 
die sich daraus ergeben, daß auch ein Konsens 
über die zur Erstaufforstung geeigneten Flächen 
die jeweiligen Grundstückseigentümer nicht dazu 
zwingen kann, die bisherige in der Regel landwirt
schaftliche Nutzung zu Gunsten einer forstlichen 
Nutzung aufzugeben. Wenn z.B. in einer großflä
chigen Agrarlandschaft mit Zustimmung des Na
turschutzes eine bestimmte Fläche zur Auffor
stung freigegeben wird und bestimmte Auflagen 
bezüglich der Waldränder, der Form und Ausge
staltung der Aufforstungsfläche, der Baumarten 
usw. gemacht werden, so wird in der Landschaft 
ein ziemlich merkwürdiges Gebilde entstehen, 
wenn etwa von 20 Grundeigentümern im Auffor
stungsgebiet ein Drittel die ihnen gehörenden 
Flächen aufforstet, während im übrigen die land
wirtschaftliche Nutzung weiter betrieben wird. 
Auch die Frage der Grenzabstände müßte dann 
anders beantwortet werden als wenn sämtliche 
nebeneinander liegenden Flächen zugleich aufge
forstet würden. Umgekehrt kann es aufforstungs
bereite Eigentümer von Flächen geben, die nicht 
innerhalb der vorgesehenen Aufforstungszone 
liegen. In solchen Situationen wird ein Mittel be
nötigt, um die Grundstücke zusammenzulegen 
und umzuverteilen, wie es etwa bei einer laufen
den Flurbereinigung der Fall ist, in deren Rahmen 
auch Aufforstungszonen ausgewiesen werden 
können (vgl. Art. 16 Abs. 6 S. 2 BayWaldG). 
Andernfalls kommt eine Neuverteilung auf frei
williger Grundlage in Betracht (§§ 103a ff. 
FlurbG). Das vereinfachte Verfahren nach § 86 
FlurbG ist nur zulässig, wenn es „notwendigen“ 
Maßnahmen von Naturschutz und Landschafts
pflege dient. Diese Notwendigkeit setzt nach der 
Rechtsprechung voraus, daß die Maßnahmen von 
Naturschutz und Landschaftspflege rechtsförm
lich, z.B. in einem Landschaftsplan oder einer 
Schutzverordnung, festgelegt sind(21). Ein sol
ches Zusammenwirken von Flurbereinigung und 
Naturschutz erfordert also, daß derartige Pläne 
oder Verordnungen Aussagen über Umfang und 
Art einer angestrebten Wiederbewaldung be
stimmter Bereiche treffen (Entwicklungsziel, § 1 
Abs. 1 BNatSchG).

F. Schluß
Aufforstungen größeren Umfangs können spür
bare Auswirkungen auf ein seit langer Zeit einge
spieltes Verhältnis der bewaldeten und der unbe
waldeten Flächen haben, auf das sich der Mensch 
und die Tier- und Pflanzenwelt eingestellt haben.
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Bei der damit verbundenen Umgestaltung sind 
Belange des Naturschutzes in ihrer jeweiligen 
Ausgestaltung durch Gesetz oder Vorordnung als 
Aspekte des öffentlichen Interesses zu respektie
ren und dürfen nicht als bloße Hemmnisse be
trachtet werden. Insbesondere können Auffor
stungsverbote und -beschränkungen eine Ausprä
gung der Sozialgebundenheit des Eigentums dar
stellend). Die attraktivere Förderung von Laub
und Mischbeständen [Art. 3 der VO (EWG) Nr. 
2080/92] kann auch dort zu Verbesserungen aus 
der Sicht des Naturschutzes führen, wo die Steue
rungsmöglichkeiten des (Naturschutz)-Rechts an 
ihre Grenzen stoßen. Beispielsweise mag es Ge
biete geben, in denen landwirtschaftliche Flächen 
und Nadelholzreinbestände einander abwechseln 
und die Landschaft prägen. Falls dort weder ein 
Landschaftsplan noch eine (Landschafts-) Schutz
verordnung die Entwicklung von Laub- oder 
Mischbeständen zum Ziel setzen, läßt sich unter 
dem Aspekt einer Beeinträchtigung des (Vorge
fundenen) Landschaftsbildes darüber streiten, ob 
die Begründung einer weiteren Fichtenmonokul
tur dem Landschaftsbild schadet(23). Ob der Na
turhaushalt beeinträchtigt wird, wenn z.B. statt 
Maisfeldern Wald entsteht, mag durchaus zwei
felhaft sein. Die Förderung bietet insofern inter
essante Möglichkeiten, welche die ordnungs
rechtlichen Instrumente ergänzen können. Wenn 
allerdings die Richtlinien selbst die Aufforstung 
von Biotopflächen i.S.v. Art. 6d BayNatSchG, 
von Wiesentälern usw. nicht von der Förderung 
ausnehmen(24), so wird die Naturschutzbehörde 
in eine undankbare Rolle gedrängt. Dies läßt sich 
nicht mit § 3 Abs. 2 BNatSchG vereinbaren, wo
nach die Forstbehörden verpflichtet sind, im Rah
men ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes zu unterstützen. Dazu 
gehört eine aktive Mithilfe, zumindest aber die 
Vermeidung von Konflikten(25).

Zusammenfassung
Erstaufforstungen unterliegen nicht nur den 
waldrechtlichen, sondern auch den einschlägigen 
naturschutzrechtlichen Bestimmungen (Schutz
verordnungen, Eingriffsregelung, Biotopschutz
vorschriften usw.). Anhand dieser Vorschriften 
sind unter Rückgriff auf die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes im Einzelfall die berührten Be
lange des Naturschutzes zu ermitteln. Dafür soll
ten Maßstäbe entwickelt werden, um die Beurtei
lung der infolge der Förderung verstärkt zu erwar
tenden Aufforstungsanträge zu erleichtern. Der 
Beitrag ist auf das bayerische Landesrecht zuge
schnitten; in den anderen Bundesländern dürften 
die Fragestellungen ähnlich sein.
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